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7.  Gesamturteil 
 
7.1

1Bezüglich der Bewertung des Gesamturteils gilt Nr. 3.2 entsprechend. 2Bei Verwendung einer Punkteskala 
wäre es beurteilungsfehlerhaft, wenn das Gesamturteil lediglich als rechnerisches Mittel der 
Einzelbewertungen gebildet würde. 3Dies würde weder den gezeigten Leistungen der beurteilten 
Beamtinnen und Beamten gerecht, noch böte es eine hinreichende Grundlage für künftige 
Personalauswahlentscheidungen. 4Vielmehr sind die Bewertungen der Beurteilungskriterien in eine 
Gesamtschau einzubeziehen und zu gewichten. 5Hierbei ist zum einen zu beachten, dass in der Regel bei 
der oder dem zu Beurteilenden nicht alle Merkmale gleich positiv oder negativ ausgeprägt sind. 6Jeder 
Mensch hat seine Stärken und Schwächen. 7Schwächen in einem Punkt können durch Stärken in anderen 
Punkten kompensiert werden. 8Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das Gewicht der einzelnen 
Beurteilungskriterien je nach ihrer an den Erfordernissen des Amtes und der Funktion zu messenden 
Bedeutung sehr unterschiedlich sein kann. 9Dieser Bewertungsspielraum ist auch von Bedeutung für die 
Aussage über die künftige berufliche Entwicklung. 10Die Einzelbewertungen und die ergänzenden 
Bemerkungen müssen das Gesamturteil schlüssig tragen. 11Dies ist in den ergänzenden Bemerkungen zu 
plausibilisieren.

7.2

1Macht insbesondere erst die Gewichtung bestimmter Beurteilungsmerkmale die Vergabe eines bestimmten 
Gesamturteils plausibel und ist diese nicht schon in anderer Weise transparent gemacht, so ist die 
Gewichtung in den ergänzenden Bemerkungen darzustellen und zu begründen (Art. 59 Abs. 2 Satz 2 LlbG). 
2Beruht die Gewichtung eines Beurteilungsmerkmals im Wesentlichen auf einem bestimmten Vorkommnis, 
so soll dieses angegeben werden.

7.3

1Soweit Veranlassung besteht, sollte auch angegeben werden, ob Umstände vorliegen, die die Beurteilung 
erschwert haben und so zu einer Einschränkung der Aussagekraft der Beurteilung führen können. 2Auf 
einen Abfall oder eine Steigerung der Leistungen im Beurteilungszeitraum sowie deren Ursachen ist 
besonders einzugehen. 3Der erfolgreiche Wechsel von Dienstposten sollte hervorgehoben werden.

7.4

Disziplinarmaßnahmen (Art. 6 BayDG) oder missbilligende Äußerungen einer oder eines 
Dienstvorgesetzten (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDG) sowie Hinweise auf Strafen oder Geldbußen, die im 
Strafverfahren oder Bußgeldverfahren verhängt wurden, sind nicht in der Beurteilung zu vermerken.


